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SITZUNGSVORLAGE 
 
Fachbereich: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Datum: 06.03.2012 

Aktenzeichen: 606-10 Vorlage Nr. FB2-296/2012/01-019 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ausschuss für Organisation & Finanzen    nicht öffentlich Vorberatung 
Verbandsgemeinderat 22.03.2012 öffentlich Entscheidung 

 

Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm  (LEP IV)  - Erneuerbare Energien 
 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende informierte den Rat, dass das Verfahren zur Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms (LEP IV) durch das zuständige Ministerium eingeleitet worden ist. Sie gab 
anhand eines Vermerks der Verwaltung weitere Informationen und informierte auch über den Ent-
wurf einer gemeinsamen Stellungnahme der Kreisgruppe des Städte- und Gemeindebundes 
Rheinland-Pfalz. 
Neben den vorgegebenen Ausschlusskriterien (1000 Meter Abstand zum Ort, 500 Meter Abstand 
zu Einzelgehöften, Flächen zur Gewinnung von Bodenschätzen, Richtfunkstrecken) können bereits 
in der ersten Anhörung weitere Ausschlussgründe benannt werden.  
Hierzu schlägt die Vorsitzende, auch in Absprache mit den Beigeordneten und Fraktionsvorsitzen-
den vom 19.03.2012, vor, sich die Stellungnahme der Kreisgruppe zu eigen zu machen und als 
Mindestwert für die Windhöffigkeit für den Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll  6,5 (ggfs. 
auch mehr) m/s festzusetzen. 
Außerdem soll die zusätzliche Ausweisung von Windkraftstandorten in Konzentrationszonen erfol-
gen und der Bereich der Verbandsgemeinde, von Stadtkyll aus  kyllabwärts, aus Gründen des 
Landschaftsbildes und der touristischen Belange, möglichst von Windkraftstandorten frei bleiben.  
 
Beschluss: 
Nach ausführlicher Diskussion beschließt der Verbandsgemeinderat, neben den vom Ministerium 
vorgegebenen Ausschlussflächen weitere Restrektionen vorzuschlagen. Hierzu gehören die Punk-
te in der gemeinsamen Stellungnahme der Kreisgruppe des Städte- und Gemeindebundes, die 
sich der Rat zu eigen macht (Effizienz durch eine Windhöffigkeit von mehr als 6,5 (ggfs. auch 
mehr) m/s für den Bereich der Oberen Kyll, Schutz des Landschaftsbildes und Berücksichtigung 
touristischer Belange, notwendige Freilandleitungen  nach Möglichkeit in Waldschneisen oder erd-
verkabelt) 
Die zusätzliche Ausweisung von Windkraftstandorten soll  in Konzentrationszonen erfolgen und 
der Bereich der Verbandsgemeinde Obere Kyll, von Stadtkyll aus  kyllabwärts, aus Gründen des 
Landschaftsbildes und der touristischen Belange, möglichst von Windkraftstandorten frei bleiben.  
 
 
 
Anlage(n):  
LEP IV Entwurf Stellungnahme Kreisgruppe Vulkaneifel NEU 15032012 
Teilfortschreibung Landesentwicklungsprogramm 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen   mehrheitlich beschlossen 
 

Ja:____  Nein:____  Enthaltung:____  Sonderinteresse:____ 
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